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Hallo Menschen,

 

eine Nachricht, die bei einem wie mir einschlägt

Selbstverständlich wird auf solch eine fast unglaubliche Nachricht nicht ohne Vergewisserung 
reagiert. Also war der Weg ins Netz und siehe da, der Halbsatz

„unter öffentlicher Autorität für die Erreichung der Zwecke des Staates oder von ihm geförderter 
Zwecke tätig zu sein.“ War zu finden in einem Taschenbuch „Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst 
aus dem Jahr 2014 Teil 1“ auf S. 205. Er war aber auch zu finden bei der chinesischen Online-
Zeitung „EpocheTimes“ und letztendlich war er auch zu finden unmittelbar im Urteil des LG 
Tübingen vom 29. Juli 2016 · Az. 5 T 102/16.

Schade, das ich das nicht früher gewußt habe.
Das ist eine Tonne gedachtes Nanothermit, die das LG Tübingen da an das Regime der Brid 
versendete und es fehlt nur noch der Zünder dazu. Der Zünder ist, daß nicht nur die 
Rundfunkanstalten, sondern die ganze Verwaltung der Brid bis hin zum Regime selbst

 

Keine öffentlich rechtlichen Behörden sind.

 

Daran erkennt man wieder wie wichtig es ist nicht nur den Mainstream zu verfolgen, sondern auch 
wirklich alternative Nachrichtenseiten wie die EpocheTimes, bei der ich täglich leider erst ab 
Februar diesen Jahres bin.

Jawohl, mit diesem Urteil kann man auch gegen alle anderen Rundfunkanstalten vorgehen und ich 
werde es nun gegen das Regime selbst tun.

Denn eines bleibt wichtig: 

Unsere Waffen sind gültiges deutsches Recht und Gesetz!

 

Jawohl, noch besser wäre es den zivilen Weg der Bürgerklage mitzugehen und die entsprechende 
Erklärung dazu abzugeben.

 

Also ihr verbleibenden Deutschen, sollte es euch noch geben,  hört auf augendienenden Oberlehrern
nachzuhecheln und beendet endlich die Kriege des Regimes und damit das Flüchtlingschaos, was 
Deutschland erdrückt.
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